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(54) Kühlgerät

(57) Die Erfindung betrifft ein Kühlgerät, vorzugswei-
se Kühlschrank, mit einem ersten Kompartiment und ei-
nem zweiten Kompartiment, die bei unterschiedlichen
Temperaturen betrieben werden, sowie mit Mitteln, die

die Kompartimente voneinander trennen, wobei die Mit-
tel durch eine aus dem Kühlgerät entnehmbare Trenn-
platte gebildet werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kühlgerät, vorzugs-
weise einen Kühlschrank, mit einem ersten Komparti-
ment und einem zweiten Kompartiment, in denen sich
im Betrieb des Kühlgerätes unterschiedliche Tempera-
turen einstellen, sowie mit Mitteln, die die Kompartimente
voneinander trennen.
[0002] Bei den genannten Kompartimenten kann es
sich beispielsweise um ein übliches Kühlfach sowie um
ein Kaltlagerfach handeln, in dem eine geringere Tem-
peratur herrscht, als in dem Kühlfach. Diese Komparti-
mente sind üblicherweise durch einen Boden voneinan-
der getrennt, der zum Zwecke der Aufrechterhaltung der
genannten Temperaturdifferenz in Form einer Aus-
schäumung wärmeisolierende Eigenschaften aufweist.
[0003] Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Kühlgerät
der eingangsgenannten Art dahingehend weiterzubil-
den, dass dieses an die Bedürfnisse des Nutzers
anpaßbar ist und eine gegenüber vorbekannten Kühlge-
räten erhöhte Variabilität aufweist.
[0004] Diese Aufgabe wird durch ein Kühlgerät mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Danach ist vorge-
hen, dass die Mittel in Form einer Trennplatte ausgeführt
sind, die aus dem Kühlgerät entnehmbar ist. Auf diese
Weise läßt sich ein flexibles, modulares System bereit-
stellen, das abweichend von vorbekannten Kühlgeräten
keine fest vorgegebenen, durch einen Boden oder eine
Wand getrennte Kompartimente aufweist, sondern auf-
grund der Entnehmbarkeit der Trennplatte entsprechend
variabel ausgeführt ist.
[0005] Die Trennplatte kann eine obere und eine un-
tere Fläche aufweisen, zwischen denen sich ein Isolati-
onsmedium befindet. Die Wahl des Isolationsmediums
ist weitgehend beliebig. Denkbar ist beispielsweise, dass
das Isolationsmedium durch Luft oder auch durch eine
Ausschäumung des zwischen den genannten Flächen
befindlichen Bereiches gebildet wird.
[0006] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Trennplatte durch zwei voneinander
z.B. mittels Stegen oder Vorsprüngen beabstandete
Platten oder durch eine Platte und einen mit der Platte
verbundenen Unterbaukörper gebildet wird, der derart
ausgeführt ist, dass durch den Unterbaukörper und die
Platte ein Zwischenraum gebildet wird, in dem sich ein
lsolationsmedium befindet. Die genannte obere Fläche
kann beispielsweise durch die Platte und die untere Flä-
che durch den mit der Platte verbundenen und sich vor-
zugsweise auf deren Unterseite erstreckenden Unter-
baukörper gebildet werden. In dem Zwischenraum be-
findet sich vorzugsweise ein Isolationsmedium, das den
Wärmedurchgang durch die Trennplatte hemmt. Wie
oben ausgeführt, kann der Zwischenraum beispielswei-
se luftgefüllt oder auch ausgeschäumt sein.
[0007] Die Platte kann eben ausgeführt sein. Der Un-
terbaukörper ist vorzugsweise in Form einer Wanne aus-
geführt und relativ zu der Platte derart angeordnet, dass
der genannte Zwischenraum zwischen der Platte und der

Wanne ausgebildet ist.
[0008] Die Verbindung zwischen Platte und Unterbau-
körper ist weitgehend beliebig. Denkbar ist beispielswei-
se eine Verklebung beider Bauteile.
[0009] In besonders bevorzugter Ausgestaltung der
Erfindung ist die Platte eine Glasplatte. Dies ist von Vor-
teil, da die Auflage auf der aus Glas bestehenden Stell-
fläche im Vergleich zu einer Auflage auf Kunststoff be-
sonders angenehm ist. Ein weiterer Vorteil ergibt sich
daraus, dass die Glasplatte bedruckt werden kann, wo-
durch eine Differenzierung je nach Kundenwunsch mög-
lich ist.
[0010] Grundsätzlich ist es ebenfalls möglich, die Plat-
te aus Kunststoff, vorzugsweise aus kratzfestem Kunst-
stoff auszubilden. Auch eine Ausführung aus Metall, vor-
zugsweise aus Edelstahl ist denkbar.
[0011] Grundsätzlich könnte auch daran gedacht wer-
den, Kombinationen der vorgenannten Materialien ein-
zusetzen.
[0012] Der Unterbaukörper kann beispielsweise aus
Kunststoff bestehen. Grundsätzlich sind jedoch auch an-
dere Materialien einsetzbar.
[0013] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
der Unterbaukörper einen sich parallel oder im wesent-
lichen parallel zu der Platte erstreckenden Boden auf,
von dem sich ein oder mehrere Vorsprünge erstrecken,
auf denen die Platte aufliegt. Die Vorsprünge können bei-
spielsweise als Leisten ausgeführt sein.
[0014] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Vorsprünge umlaufend ausgeführt
sind, was den Vorteil mit sich bringt, dass die Platte bzw.
Glasplatte in ihrem gesamten Umfangsbereich eine Auf-
lage aufweist. Denkbar ist ebenfalls, dass die Vorsprün-
ge auf dem Boden U-förmig angeordnet sind.
[0015] Des weiteren kann vorgesehen sein, dass we-
nigstens eine Kante des Unterbaukörpers als sich bis
über den Boden des Unterbaukörpers erstreckende Lei-
ste ausgeführt ist, die einen der Vorsprünge bildet, auf
denen die Platte aufliegt. Denkbar ist ebenfalls, dass die-
se Leiste nach oben über die Vorsprünge übersteht und
einen Anschlag für die Platte bildet.
[0016] Des weiteren kann vorgesehen sein, dass eine
die vordere, sichtbare Kante der Trennplatte bildende
Leiste vorgesehen ist, die beispielsweise auf die vorge-
nannte Leiste des Unterbaukörpers aufgesteckt oder
aufgeschoben wird. Die Leiste kann beispielsweise aus
Metall bestehen.
[0017] Die Erfindung betrifft ferner ein Kühlgerät, vor-
zugsweise einen Kühlschrank, mit einem ersten Kom-
partiment und einem zweiten Kompartiment, die bei un-
terschiedlichen Temperaturen betrieben werden, sowie
mit Mitteln, die die Kompartimente voneinander trennen,
wobei die Mittel als Trennplatte gemäß den kennzeich-
nenden Merkmalen eines der Ansprüche 3 bis 12 aus-
geführt sind. Die Erfindung betrifft schließlich eine Trenn-
platte für ein Kühlgerät, insbesondere für einen Kühl-
schrank, die gemäß den kennzeichnenden Merkmalen
eines der Ansprüche 3 bis 12 ausgeführt ist.
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[0018] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
werden anhand eines in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1: eine perspektivische Darstellung der
Trennplatte gemäß der Erfindung,

Figur 2: eine Schnittdarstellung durch die Trenn-
platte gemäß Figur 1,

Figur 3: eine perspektivische Darstellung eines
Eckbereiches der Trennplatte gemäß Fi-
gur 1,

Figur 4: eine perspektivische Darstellung des wan-
nenförmigen Unterbaukörpers der Trenn-
platte gemäß der Erfindung und

Figur 5, 6: perspektivische Darstellungen der Trenn-
platte gemäß der Erfindung mit vorderer
Abschlussleiste im demontierten und mon-
tiertem Zustand.

[0019] Figur 1 zeigt die erfindungsgemäße Trennplatte
10 in einer perspektivischen Darstellung. Die Trennplatte
10 besteht aus einer oben angeordneten Glasplatte 30
und einem sich auf der Unterseite der Glasplatte 30 an-
geordneten Unterbaukörper 40, zwischen denen sich ein
luftgefüllter Zwischenraum befindet. Der Unterbaukörper
40 besteht aus Kunststoff. Die Glasplatte 30 und der Un-
terbaukörper 40 sind miteinander verklebt.
[0020] Sowohl die Platte 30 als auch der Unterbaukör-
per 40 sind im Querschnitt rechtekkig ausgeführt und
weisen eine Breite auf, die in etwa der Breite des Innen-
raums eines Kühlgerätes entspricht. Die beim Öffnen des
Kühlgeräts sichtbare Kante der Trennplatte 10 wird durch
eine aufgesteckte Leiste 50 gebildet, wie dies weiter un-
ten noch näher erläutert wird.
[0021] Figur 2 zeigt die Trennplatte 10 gemäß Figur 1
in einer Schnittdarstellung. Aus dieser ist ersichtlich,
dass der Unterbaukörper 40 einen sich parallel zu der
Glasplatte 30 erstreckenden Boden 42 aufweist, von dem
sich vertikal Vorsprünge 44 erstrekken, die als Leisten
ausgeführt sind. Wie aus Figur 2 ersichtlich, sind die Vor-
sprünge 44 in ihrem oberen Bereich abgewinkelt. Der
abgewinkelte Abschnitt der Vorsprünge 44 bildet die Auf-
lagefläche für die Glasplatte 30. Zwischen der Glasplatte
30 und dem Unterbaukörper 40 wird der Zwischenraum
20 zur Aufnahme des Isolationsmediums, vorzugsweise
Luft gebildet. Wie weiter aus Figur 2 ersichtlich, sind die
Vorsprünge 44 nicht unmittelbar am Rand des Bodens
42 angeordnet, sondern weisen gegenüber dem Rand
des Bodens 42 einen Abstand auf.
[0022] Darüber hinaus sind Vorsprünge 45 vorgese-
hen, die sich parallel zu den aus Figur 2 ersichtlichen
Vorsprüngen 44 erstrecken und die zur Versteifung des
Unterbaukörpers 40 dienen. Die Vorsprünge 45 weisen
eine geringere Höhe auf als die Vorsprünge 44, so dass

zwischen den Vorsprüngen 45 und der Unterseite der
Glasplatte 30 ein Abstand verbleibt.
[0023] Figur 3 zeigt einen Teilbereich der Trennplatte
10 und verdeutlicht, dass die Vorsprünge 44 gegenüber
dem Rand des Bodens 42 des Unterbaukörpers 40 zu-
rückversetzt sind. Wie aus Figur 3 weiter ersichtlich, wird
die vordere Kante des Unterbaukörpers 40 durch eine
Kante bzw. Leiste 44’ gebildet, deren Unterkante mit der
Unterseite des Bodens 42 abschließt, so dass der Boden
42 stumpf an die Leiste 44’ anschließt. Auf ihrer Ober-
seite steht die Leiste 44’ geringfügig über die Vorsprünge
44 über, die die Auflagefläche für die Glasplatte 30 bilden.
Zwischen der Oberkante der Vorsprünge 44 und der
Oberkante der Leiste 44’ wird somit eine Stufe gebildet,
an der die Glasplatte 30 anliegt. Bei einer derartigen Aus-
führungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, dass
die Glasplatte 30 mit der Oberkante der Leiste 44’ ab-
schließt.
[0024] Selbstverständlich sind auch davon abwei-
chende Ausführungsformen denkbar. Denkbar ist bei-
spielsweise, dass die Oberkante der Leiste 44’ mit der
Oberkante der Vorsprünge 44 abschließt und dass die
Glasplatte 30 auf der Oberkante der Leiste 44’ aufliegt.
[0025] Die Anordnung der Vorsprünge 44 sowie der
Leiste 44’ ist ferner aus Figur 4 ersichtlich, die den Un-
terbaukörper 40 ohne Platte 30 in einer perspektivischen
Darstellung zeigt.
[0026] Wie aus Figur 4 weiter ersichtlich, sind neben
den die Auflage bildenden und U-förmig angeordneten
Vorsprüngen 44 drei weitere Vorsprünge 45 vorgesehen,
die sich zwischen den Schenkeln des U-förmigen Berei-
ches befinden und die sich über die gesamte Tiefe des
Unterbaukörpers 40 erstrecken. Die Vorsprünge 45 die-
nen zur Erhöhung der Stabilität des Unterbaukörpers 40.
[0027] Figur 5 zeigt in einer perspektivischen Darstel-
lung die erfindungsgemäße, horizontal in dem Kühlgerät
angeordnete Trennplatte 10 mit Glasplatte 30 und Un-
terbaukörper 40, dessen vordere Kante durch die Leiste
44’ gebildet wird. Figur 5 zeigt ferner die Leiste 50 im
nicht montierten Zustand. Die Leiste 50 besteht vorzugs-
weise aus Metall, beispielsweise aus Edelstahl. Die Lei-
ste 50 im aufgesteckten Zustand ist aus Figur 6 ersicht-
lich. Diese Figur zeigt die erfindungsgemäße entnehm-
bare Trennplatte 10, deren vorderer Abschluß durch die
Leiste 50 gebildet wird. Die Trennplatte 10 trennt auf-
grund ihrer wärmeisolierenden Eigenschaften zwei mit
unterschiedlicher Temperatur betriebene Kompartimen-
te des Kühlgerätes und ist in der dargestellten Ausfüh-
rungsform zur Erhöhung der Variabilität aus dem Kühl-
gerät entnehmbar ausgeführt.

Patentansprüche

1. Kühlgerät, vorzugsweise Kühlschrank, mit einem er-
sten Kompartiment und einem zweiten Komparti-
ment, die bei unterschiedlichen Temperaturen be-
trieben werden, sowie mit Mitteln, die die Komparti-
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mente voneinander trennen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittel durch eine aus dem Kühlgerät ent-
nehmbare Trennplatte (10) gebildet werden.

2. Kühlgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trennplatte (10) eine obere Flä-
che und eine untere Fläche aufweist, zwischen de-
nen sich ein Isolationsmedium befindet.

3. Kühlgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trennplatte durch zwei mit-
tels Stegen oder Vorsprüngen voneinander beab-
standete Platten oder durch eine Platte (30) und ei-
nen mit der Platte (30) verbundenen Unterbaukörper
(40) gebildet wird, der derart ausgeführt ist, dass
durch den Unterbaukörper (40) und die Platte (30)
ein Zwischenraum (20) gebildet wird, in dem sich ein
Isolationsmedium befindet.

4. Kühlgerät nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Unterbaukörper (40) wannen-
förmig ausgeführt ist.

5. Kühlgerät nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Zwischenraum (20) luftge-
füllt ist oder dass der Zwischenraum (20) ausge-
schäumt ist.

6. Kühlgerät nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Platte (30) eine
Glasplatte ist.

7. Kühlgerät nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Platte (30) aus
Kunststoff, vorzugsweise aus kratzfestem Kunst-
stoff besteht.

8. Kühlgerät nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Platte (30) aus
Metall, vorzugsweise aus Edelstahl besteht.

9. Kühlgerät nach einem der Ansprüche 3 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Unterbaukörper
(40) aus Kunststoff besteht.

10. Kühlgerät nach einem der Ansprüche 3 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Unterbaukörper
(40) einen sich parallel oder im wesentlichen parallel
zu der Platte (30) erstreckenden Boden (42) auf-
weist, von dem sich ein oder mehrere Vorsprünge
(44) erstrecken, auf denen die Platte (30) aufliegt.

11. Kühlgerät nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorsprünge (44) als Leisten aus-
geführt sind.

12. Kühlgerät nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Vorsprünge (44) umlau-
fend oder U-förmig angeordnet sind.

13. Kühlgerät nach einem der Ansprüche 10 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine
Kante des Unterbaukörpers (40) als Leiste (44’) aus-
geführt ist, die sich bis über den Boden (42) des Un-
terbaukörpers (40) erstreckt und einen der Vor-
sprünge (44) bildet oder einen Anschlag für eine mit
dem Unterbaukörper (40) verbundene Platte (30) bil-
det.

14. Kühlgerät nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Leiste
(50) vorgesehen ist, die auf die Vorderkante der
Trennplatte (10) aufgesetzt ist.

15. Kühlgerät, vorzugsweise Kühlschrank, mit einem er-
sten Kompartiment und einem zweiten Komparti-
ment, die bei unterschiedlichen Temperaturen be-
trieben werden, sowie mit Mitteln, die die Komparti-
mente voneinander trennen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittel als Trennplatte (10) gemäß den kenn-
zeichnenden Merkmalen eines der Ansprüche 3 bis
14 ausgeführt sind.

16. Trennplatte für ein Kühlgerät, insbesondere für ei-
nen Kühlschrank, dadurch gekennzeichnet, dass
die Trennplatte gemäß den kennzeichnenden Merk-
malen eines der Ansprüche 3 bis 14 ausgeführt ist.
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